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Artikel 66

Die Volkskammer bildet für die Dauer der 
Wahlperiode einen Verfassungsausschuß, in 
dem alle Fraktionen entsprechend ihrer Stärke 
vertreten sind. Dem Verfassungsausschuß ge
hören ferner drei Mitglieder des Obersten Ge
richtshofes der Republik sowie drei deutsche 
Staatsrechtslehrer an, die nicht Mitglieder der 
Volkskammer sein dürfen.

Die Mitglieder des Verfassungsausschusses 
werden von der Volkskammer gewählt.

Der Verfassungsausschuß prüft die Verfas
sungsmäßigkeit von Gesetzen der Republik.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von 
Gesetzen der Republik können nur von min
destens einem Drittel der Mitglieder der Volks
kammer, von deren Präsidium, von dem 
Staatsrat der Republik, von der Regierung 
der Republik geltend gemacht werden.

Verfassungsstreitigkeiten zwischen der Repu
blik und den Ländern sowie die Vereinbar
keit von Landesgesetzen mit den Gesetzen der 
Republik prüft der Verfassungsausschuß.

Über das Gutachten des Verfassungsaus
schusses entscheidet die Volkskammer. Ihre Ent
scheidung ist für jedermann verbindlich.

Die Volkskammer beschließt auch über den 
Vollzug ihrer Entscheidung.

Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
von Regierungs- und Verwaltungsmaßnahmen 
ist Aufgabe der Volkskammer in Durchfüh
rung der ihr übertragenen Verwaltungskon
trolle.

Artikel 67

Kein Abgeordneter der Volkskammer darf 
zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung 
oder wegen der in Ausübung seiner Abgeord
netentätigkeit getanen Äußerungen gericht
lich oder dienstlich verfolgt oder sonst außer
halb der Versammlung zur Verantwortung ge
zogen werden. Dies gilt nicht für Verleumdun
gen im Sinne des Strafgesetzbuches, wenn sie 
als solche von einem Untersuchungsausschuß 
der Volkskammer festgestellt worden sind.

Beschränkungen der persönlichen Freiheit, 
Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen oder 
Strafverfolgungen sind gegen Abgeordnete nur 
mit Einwilligung der Volkskammer zulässig.

Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeord
neten der Volkskammer und jede Haft oder 
sonstige Beschränkung seiner persönlichen Frei
heit wird auf Verlangen des Hauses, dem der 
Abgeordnete angehört, für die Dauer der Sit
zungsperiode aufgehoben.

Die Abgeordneten der Volkskammer sind 
berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer 
Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anver
trauen oder denen sie in Ausübung ihres Ab
geordnetenberufes solche Tatsachen anvertraut 
haben sowie über diese Tatsache selbst die Aus
sage zu verweigern. Auch wegen der Beschlag
nahme von Schriftstücken stehen sie den Per

sonen gleich, die ein gesetzliches Zeugnisver
weigerungsrecht haben.

Ein Untersuchung oder Beschlagnahme darf 
in den Räumen der Volkskammer nur mit Zu
stimmung des Präsidiums vorgenommen wer
den.

Artikel 68
Abgeordnete der Volkskammer bedürfen 

zur Ausübung ihrer Tätigkeit keines Urlaubs.
Bewerbern um einen Sitz in der Volkskam

mer ist der zur Vorbereitung der Wahl erfor
derliche Urlaub zu gewähren. Gehalt und Lohn 
sind weiterzuzahlen.

Artikel 69

Die Abgeordneten der Volkskammer erhal
ten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Ein Verzicht auf die Aufwandsentschädigung 
ist unzulässig.

Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung 
ist nicht übertragbar und nicht pfändbar.

Artikel 70

Die Abgeordneten der Volkskammer ha
ben das Recht zur freien Fahrt auf allen öffent
lichen Verkehrsmitteln.

II. Vertretung der Länder

(Artikel 71 bis 80 sind aufgehoben)

III. Gesetzgebung

Artikel 81

Die Gesetze werden von der Volkskammer 
oder unmittelbar vom Volke durch Volksent
scheid beschlossen.

Artikel 82

Die Gesetzesvorlagen werden von der Re
gierung oder aus der Mitte der Volkskammer 
eingebracht. Uber die Gesetzentwürfe finden 
mindestens zwei Lesungen statt.

Artikel 83

Die Verfassung kann im Wege der Gesetz
gebung geändert werden.

Beschlüsse der Volkskammer auf Abänderung 
der Verfassung kommen nur zustande, wenn 
zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sind 
und wenn wenigstens zwei Drittel der anwe
senden Abgeordneten zustimmen.

Soll durch Volksentscheid eine Verfassungs
änderung beschlossen werden, so ist die Zu
stimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten 
erforderlich.

Artikel 84

(aufgehoben)
Artikel 85

Der Präsident der Volkskammer hat die ver
fassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze 
innerhalb eines Monats auszufertigen. Sie wer-


